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 Veröffentlicht am 14.12.1927

Norm

ZPO §587

Rechtssatz

Der Schiedsrichter kann der klagenden Partei das Begehrte aus einem anderen Rechtsgrunde als dem geltend

gemachten zusprechen, sofern sich nur der Rechtsgrund aus dem tatsächlichen Vorbringen der klagenden Partei

ergibt.
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